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§ 9 FHStG Hochschullehrgange

FHStG - Fachhochschul-Studiengesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

1. (1)Fachhochschulen sind berechtigt, in den Fachrichtungen der bei ihnen akkreditierten Fachhochschul-
Studiengange auch Hochschullehrgénge einzurichten. Diese sind in die hochschulinterne Qualitatssicherung und -
entwicklung einzubinden. Die Qualitat der Lehre ist durch wissenschaftlich, wissenschaftlich-kiinstlerisch,
kinstlerisch oder berufspraktisch und didaktisch entsprechend qualifiziertes Lehrpersonal sicherzustellen.

2. (2)Hochschullehrgange kénnen auch als aulRerordentliche Bachelorstudien und auRerordentliche Masterstudien
eingerichtet werden. Der Arbeitsaufwand flur auRerordentliche Bachelorstudien hat 180 ECTS-
Anrechnungspunkte und fir auRerordentliche Masterstudien 120 ECTS-Anrechnungspunkte zu betragen. Der
Arbeitsaufwand fir ein auRBerordentliches Masterstudium kann in Ausnahmefallen weniger ECTS-
Anrechnungspunkte betragen, wenn dieses in Umfang und Anforderungen mit mehreren fachlich in Frage
kommenden auslandischen Masterstudien vergleichbar ist.

3. (3)Hochschullehrgange kénnen auch als gemeinsame Studienprogramme oder als gemeinsam eingerichtete
Studien angeboten und durchgefiihrt werden.

4. (4)Hochschullehrgange kdnnen zur wirtschaftlichen und organisatorischen Unterstiitzung in Zusammenarbeit mit
einem auBerhochschulischen Rechtstrager angeboten und durchgefuihrt werden. Abweichend davon ist fur
Hochschullehrgange, in denen der akademische Grad ,Bachelor Professional” oder ,Master Professional”
verliehen werden soll, eine erweiterte Zusammenarbeit mit einer aulRerhochschulischen Bildungseinrichtung
erforderlich. In diesem Fall sind Vertrage insbesondere Uber die Festlegungen der Leistungen, die die beteiligten
Einrichtungen zu erbringen haben, die Durchfihrung und die Finanzierung zu schlieRen. Diese Vertrage sind
ohne Personenbezug sowie die Angabe von privaten Finanzierungsquellen und von Betriebs- und
Geschaftsgeheimissen auf den Webseiten der beteiligten Einrichtungen zu veréffentlichen.

5. (5)Fur den Besuch von Hochschullehrgangen haben die auRerordentlichen Studierenden einen Lehrgangsbeitrag
zu entrichten. Er ist unter der Bertcksichtigung der tatsachlichen Kosten des Hochschullehrganges festzusetzen.

6. (6)Voraussetzung fur die Zulassung

1. 1.zu einem Hochschullehrgang mit Bachelorabschluss ist der Nachweis der im Curriculum des betreffenden
Lehrganges geforderten Voraussetzungen und eine mehrjahrige einschlagige Berufserfahrung.

2. 2.zu einem Hochschullehrgang, in dem der akademische Grad ,Bachelor Professional” verliehen werden soll,
ist eine einschlagige formale berufliche Qualifikation oder eine mehrjahrige einschlagige Berufserfahrung.
Wenn es das Curriculum erfordert, kdnnen weitere Voraussetzungen und Erganzungsprufungen vorgesehen
werden. Das Kollegium kann festlegen, welche dieser Erganzungsprifungen Voraussetzung fur die Ablegung
von im Curriculum des Hochschullehrlanges vorgesehenen Prifungen sind.

7. (7)Voraussetzung fur die Zulassung zu einem Hochschullehrgang mit Masterabschluss ist ein abgeschlossener
facheinschlagiger Fachhochschul-Bachelorstudiengang, der Abschluss eines anderen fachlich in Frage
kommenden Studiums mindestens desselben hochschulischen Bildungsniveaus an einer anerkannten
inlandischen oder auslandischen postsekundaren Bildungseinrichtung oder ein im Curriculum des
Hochschullehrganges definiertes Studium mit mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten und eine mehrjahrige
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einschlagige Berufserfahrung. Wenn es das Curriculum erfordert, kdnnen weitere Voraussetzungen vorgesehen
werden. Zum Ausgleich wesentlicher fachlicher Unterschiede kdnnen Erganzungsprufungen vorgeschrieben
werden. Das Kollegium kann festlegen, welche dieser Erganzungsprifungen Voraussetzung fur die Ablegung von
im Curriculum des Hochschullehrganges vorgesehenen Prifungen sind.

8. (7a)Abweichend von Abs. 7 kann fur Hochschullehrgdnge, in denen der akademische Grad ,Master of Business
Administration” gemaR Abs. 8 Z 3 oder ,Executive Master of Business Administration” gemaR Abs. 8 Z 4 verliehen
wird, im Curriculum auch eine mehrjahrige einschlagige Berufserfahrung als Zugangsvoraussetzung festgelegt
werden, sofern Zugangsbedingungen, Umfang und Anforderungen mit Zugangsbedingungen, Umfang und
Anforderungen mehrerer fachlich in Frage kommender auslandischer Masterstudien nachweislich vergleichbar
sind. Wenn es das Curriculum erfordert, kdnnen weitere Voraussetzungen vorgesehen werden. Fur diese
Lehrgange kommt Abs. 2 letzter Satz nicht zur Anwendung.

9. (8)Den Absolventinnen und Absolventen

1. 1.von auBerordentlichen Bachelorstudien ist der akademische Grad ,Bachelor of Arts (Continuing
Education)”, abgekiirzt ,BA (CE)", ,Bachelor of Science (Continuing Education)”, abgekurzt ,BSc (CE)",
.Bachelor of Engineering (Continuing Education), abgekurzt ,BEng (CE)", oder ,Bachelor Professional”,
abgekurzt ,BPr”, zu verleihen.

2. 2.von auBerordentlichen Masterstudien ist der akademische Grad ,Master of Arts (Continuing Education)”,
abgekurzt ,MA (CE)", ,Master of Science (Continuing Education)”, abgekurzt ,MSc (CE)", ,Master of
Engineering (Continuing Education)”, abgekirzt ,MEng (CE)", oder ,Master Professional”, abgekurzt ,MPr", zu
verleihen.

3. 3.von aul3erordentlichen Masterstudien im Bereich ,Business Administration” ist der akademische Grad
.Master of Business Administration”, abgekurzt ,MBA", zu verleihen, sofern Zugangsbedingungen, Umfang
und Anforderungen mit Zugangsbedingungen, Umfang und Anforderungen mehrerer fachlich in Frage
kommender auslandischer MBA-Masterstudien nachweislich vergleichbar sind.

4. 4.von auBerordentlichen Masterstudien im Bereich ,Business Administration” ist der akademische Grad
+Executive Master of Business Administration”, abgekurzt ,EMBA", zu verleihen, sofern
Zugangsbedingungen, Umfang und Anforderungen mit Zugangsbedingungen, Umfang und Anforderungen
mehrerer fachlich in Frage kommender ausldndischer EMBA-Masterstudien nachweislich vergleichbar sind.

5. 5.von auBerordentlichen Masterstudien im Bereich ,Recht” ist der akademische Grad ,Master of Laws",
abgekurzt ,LL.M.", zu verleihen, sofern Zugangsgsbedingungen, Umfang und Anforderungen mit
Zugangsbedingungen, Umfang und Anforderungen mehrerer fachlich in Frage kommender auslandischer
Masterstudien nachweislich vergleichbar sind.

10. (9)Wenn Abs. 8 nicht zur Anwendung kommt, darf die Bezeichnung ,Akademische ..." bzw. ,Akademischer ...” mit
einem die Inhalte des jeweiligen Hochschullehrganges charakterisierenden Zusatz festgelegt werden, die den
Absolventinnen und Absolventen jener Hochschullehrgange zu verleihen ist, die mindestens 60 ECTS-
Anrechnungspunkte umfassen.

11. (10)Den Urkunden Uber die Verleihung der Bezeichnung diirfen fremdsprachige Ubersetzungen angeschlossen
werden, wobei die Benennung der Fachhochschule und des ausstellenden Organs sowie die Bezeichnung selbst
nicht zu Ubersetzen sind.

In Kraft seit 01.07.2024 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 9 FHStG Hochschullehrgänge
	FHStG - Fachhochschul-Studiengesetz


